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Inhalt: E inrichtung von V ertrauenspersonen der ABV.

Bei der E rfüllung der Aufgaben der Deutschen Volks
polizei spielt der A bschnittsbevollm ächtigte eine beson
ders wichtige Rolle. E r erscheint in der Bevölkerung 
als der sichtbare V ertre te r der Volkspolizei. In  allen 
F ragen  des polizeilichen Dienstes wendet sich die Be
völkerung vor allem  an ihn.
Um  seine großen Aufgaben erfüllen zu können, muß 
der ABV ständig  über die politische und polizeiliche 
Lage in seinem A bschnitt inform iert sein; er muß rech t
zeitig  und schnell die T ätigkeit feindlicher und krim i
neller E lem ente erkennen und Verbrechen verhindern. 
Dazu muß sich der ABV die U nterstü tzung  der W erk
tä tigen  organisieren und aus deren M itte bestim m te 
H ilfskräfte haben.
Solche aktiven H ilfskräfte  sind die freiw illigen Helfer 
der Volkspolizei. In  der gegenw ärtigen Lage sind jedoch 
diese K räfte  allein unzureichend.
D am it der ABV in der Lage ist, den Überblick über 
seinen A bschnitt zu vertiefen und zu erw eitern, braucht 
er V ertrauenspersonen.

I. W er ist V ertrauensperson des ABV?

1. V ertrauenspersonen sind Bürger, die das be
sondere V ertrauen des ABV verdienen und ihm 
vertrauliche M itteilungen geben, die fü r die 
Volkspolizei von In teresse sind.

2. N ur derjenige B ürger kann  als V ertrauensperson 
gelten, der bereits durch die T at die B ereitschaft 
zeigte, die Volkspolizei in ihrem  Kam pf gegen die 
Feinde unserer Republik und krim inellen Ver
brecher durch Hinweise, vertrauliche M itteilun
gen und Einholung von Inform ationen ehrlich 
und aufrich tig  zu unterstützen.

3. Als V ertrauensperson sind vom ABV nur fo rt
schrittlich eingestellte B ürger der DDR auszu
wählen, die ein einwandfreies Leben führen. V er
trauenspersonen sollen in der Regel nicht Genos
sen der SED sein. M itglieder der P arte i haben 
die Pflicht, auch ohne V ertrauensperson zu sein, 
m it ihrem  ABV gu t zusam m enzuarbeiten.

II. Ziel der Schaffung eines System s von V ertrauens
personen des ABV.

1. D urch die H eranziehung von V ertrauensper
sonen soll es dem ABV erm öglicht werden, noch 
besser als b isher m it der Bevölkerung zusam 
m enzuarbeiten, um jederzeit allseitige Inform a
tionen über Gegner unserer dem okratischen Ord
nung und andere verbrecherische Elem ente zu 
erhalten  und die S tim m ung in seinem A bschnitt 
kennenzulem en.

2. Die Schaffung von V ertrauenspersonen dient dem 
ABV zur konspirativen Überwachung feindlicher 
und krim ineller oder verdächtiger Elem ente. Der 
ABV muß m it H ilfe seiner V ertrauenspersonen 
über deren Lebensweise, Umgang, Verhältnisse 
usw. s te ts  gut und um fassend un terrich tet sein.

3. Ohne die Schaffung eines über seinen ganzen 
A bschnitt verteilten System s von V ertrauensper
sonen wird es keinem  ABV gelingen, zu jeder 
Zeit einen genauen überb lick  über die politische 
und polizeiliche Lage in seinem A bschnitt zu er
halten. Es ist notwendig, daß die ABV jeden 
noch so kleinen Hinweis über das verdächtige 
V erhalten von Personen und über Erscheinungen 
im täglichen Leben aufgreifen und fü r ihre wei
te re  A rbeit auswerten.

4. Der ABV darf n icht vergessen, daß die H aup t
aufgabe seiner A rbeit die E nthüllung feindlicher 
und verbrecherischer Absichten des Feindes, das 
E rkennen vorbereiteter Verbrechen und die 
schnelle A ufklärung begangener Verbrechen ist.

III. Grundsätze fü r die Auswahl von Vertrauenspersonen.

1. Jeder ABV h a t die fü r  seine A rbeit notwendigen 
V ertrauenspersonen selbst auszusuchen.
Als V ertrauenspersonen sind besonders solche 
B ürger geeignet, die beispielsweise über eine 
große V erw andtschaft im A bschnitt verfügen, 
einen großen Bekanntenkreis haben, m it vielen 
anderen Personen beruflich, in Ausübung ihres 
Sportes usw. Zusammenkommen. Es können sein 
Rentner, H ausfrauen, H ausm eister, H ausange
stellte, Sprechstundenhilfen, A ngestellte in G ast
s tä tten , Bars, von Versicherungen, F riseure, 
H andw erker, Gastw irte, Geis- und W asserableser, 
B riefträger, Schornsteinfeger u. ä. Die betreffen
den B ürger müssen eine gute Verbindung zur 
Bevölkerung haben und innerhalb des A bschnittes 
des betreffenden ABV wohnen.

2. Will ein ABV einen B ürger als V ertrauensperson 
verwenden, so h a t er e rs t im  Laufe einer ge
wissen Zeitspanne genau zu prüfen, ob er den 
in dieser Instruk tion  aufgezeigten Bedingungen 
entspricht. E rkundigungen bei anderen B ürgern  
über V ertrauenspersonen sind n icht einzuholen. 
Auf keinen F all dürfen C harakteristiken, F rag e
bogen, Lebenslauf, Verpflichtungen usw. von 
diesen Personen gefordert oder angelegt werden. 
D er ABV m uß auf Grund seiner eigenen W ahr
nehm ungen überzeugt sein, daß der betreffende 
B ürger als V ertrauensperson brauchbar ist.

3. Den als V ertrauensperson ausgesuchten B ürgern 
is t n icht zu erklären , daß sie V ertrauensperson 
des ABV sind.

4. Nachdem  der ABV den vorgesehenen K andidaten 
allseitig  stud iert hat, berichtet e r  darüber m ünd
lich seinem  unm ittelbaren Voresetzten, erw irk t 
dessen E inverständnis und tr ä g t  die neue V er
trauensperson in seine L iste ein.

5. Die ABV haben sich über ihre V ertrauensper
sonen eine A ufstellung m it Name, Vorname und 
W ohnanschrift der V ertrauenspersonen in ihre 
S truk turm appe zu heften. Von dieser A ufstellung 
dürfen keine D urchschläge oder A bschriften an 
gefe rtig t werden. Die S truk turm appen  m üssen 
ste ts  beim A m ts- oder R evierleiter un te r V er
schluß aufbew ahrt sein. A ußer dem Am ts-, S- 
und R evierleiter haben nur die L eiter der Ab
teilungen K, VE und In struk teu re  Vorgesetzter 
D ienststellen des Dienstzweiges Schutzpolizei das 
Recht, E insicht in  die S truk turm appen  zu 
nehmen.

6. Die fü r  einen A bschnitt notwendige Anzahl von 
V ertrauenspersonen ergib t sich aus der Situation 
im A bschnitt. In  der Regel werden fü r  jeden 
A bschnitt 10 bis 30 V ertrauenspersonen genügen.
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